
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/1/20 3Ob107/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1993

Norm

ABGB §812 A

Rechtssatz

Auch ein Nachlaßgläubiger, der die Absonderung des Nachlasses nicht beantragt hat, kann Exekution auf die

Absonderungsmasse führen, wenn seine Forderung zur selben Ranggruppe wie jene des Absonderungsgläubigers

gehört.
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